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LBA-NEWS 
Warum der Verwal
tungsrat der LBA durch 
einen Verkehrsbeauf
tragten ersetzt werden 
soll. 5 
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Osama bin Laden spricht 
zum irakischen Volk 
DOHA - Der katarische Fernsehsender El 
Dschasira sendete gestern Abend die Ton
bandaufnahme mit einer Osama bin Laden 
zugeschriebenen Botschaft. Darin wird 
eine Allianz mit den USA gegen Irak als 
feindlich gegen den Islam bezeichnet: 
«Jede Zusammenarbeit mit den Amerika
nern gegen Irak» sei gegen den Islam 
gerichtet, heisst es auf dem Band. Die Exis
tenz des Bandes war von US-Aussenminis-
ter Powell enthüllt worden. Er sagte, die 
USA besässen die Abschrift. Darin werde 
eine «Partnerschaft» mit dem Irak erklärt. 

Wieder ein Lawinentoter 
ZINAL - Bei einem Lawinenniedergang in 
der Region Zinal im Wallis ist gestern ein 
21-jähriger Schweizer getötet worden. Drei 
weitere Angehörige einer vierköpfigen Ski
fahrergruppe blieben unverletzt. 
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Dutima, das hiit iiser-
11a Schi^anta scho 
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HIV-SCHUTZ 
Weshalb Kondome bald 
Unterstützung im 
Kampf gegen die HIV-
Verbreitung erhalten. 

22 

VOLLGAS 
Marco Büchels Devise 
für den WM-Rie
senslalom: «Schnell 
im Ziel oder schnell 
im Hotel». 1 3 - 1 6  

NOMINIERT 
Das Musical «Chica
go» geht als klarer 
Favorit ins Rennen um 
die Oscars. 

2 4  

Paukenschlag bei Hilti 
Baukonzern zieht sich völl ig aus Kapitalgeschäft zurück - Massiver Gewinneinbruch 

ZÜRICH - Der gestrige 11. 
Februar wird wohl als denk
würdiger Tag In die Rrmenge-
schichte von Liechtensteins 
grösstem Unternehmen einge
hen: An jenem Tag gab Hilti 
bekannt, sich von einem der 
beiden «Standbeine» des Kon
zerns - dem Finanzanlagege
schäft - zu trennen. 
»Woltgann Zechner 

Es kommt beinahe einer strategi
schen Revolution gleich: Die Hilti-

Gruppe will sich nach einem mas
siven Gewinneinbruch vom 
Finanzgeschäft trennen und sich 
auf das industrielle Kerngescbäft 
konzentrieren. Mit dem überschüs
sigen Geld will sie den Rückzug 
von der Börse berappen. 

Das Finanzgeschäft ist verant
wortlich für den- geschmälerten 
Gewinn während der schlechten 
Börsenjahre. Im abgelaufenen Jahr 
erlitt Hilti wegen einer Wertberich
tigung von 148 Millionen Franken 
auf den Finanzanlagen einen 

Gewinneinbruch von satten 90 Pro
zent auf 27 Mio. Franken. Nach
dem der Rückzug von der Börse 
wegen der Einstellung des Handels 
an der Schweizer SWX bereits am 
Montag für Aufsehen sorgte, präzi
sierte Michael Hilti gestern vor 
dutzenden Journalisten in Zürich 
seine Pläne. Danach könnte eine 
Dekotierung der Partizipations-
scheinc (PS) bereits Mitte April 
2003 über die Bühne gehen. «Ich 
halte beide Wege - ein Going Pri
vate - und ein Going Public - für 

legitim, das Erstere ist fiir uns aber 
die beste Lösung», so Hilti. Kon-

. kret unterbreitet der Trust den Par
tizipationsschein-Haltern ein 
öffentliches Angebot über 1150 Fr. 
je Schein. 

«Wir wollen nach dem Rückzug 
von der Börse bei der Berichter
stattung die Transparenz beibehal
ten», hielt Hilti gestern jenen Kriti
kern entgegen, die den Börsenrück
zug als «Flucht in die informati
onspolitische Abgeschiedenheit» 
interpretiert hatten. Seite 3 

Börsenrückzug und Gewinneinbruch bei Hilti (v. I.): Plus Baschera, der Vorsitzende der Koiüernleltung, Verwaltungsratspräsident Michael Hilti und 
Egbert Appel, Mitglied der Konzernleitung, gestern In Zürich. 

Abstimmungsbeschwerde abgewiesen 
Staatsger ichtshofentscheid:  Kein Beschwerderecht i n  d iesem S tad ium 

VADUZ - Als dritte und letzte 
Instanz hat der Staatsgerichts
hof (StGH) die von 28 Personen 
eingereichte Abstimmungsbe
schwerde gegen die Verfas-
sungslnitiative des Fürstenhau
ses abgewiesen. Das hat das 
Volksblatt gestern Abend aus 
gesicherter Quelle erfahren. 
Der StGH-Entscheid ist endgül
tig und rechtskräftig. Damit 
steht einer Volksabstimmung 
nichts mehr Im Wege. 
»Martin Frömmelt 

Der Staatsgerichtshof hat die 
Rechtsmeinung des Fürstenhauses 
bestätigt, wonach die Beschwerde
führer in diesem Stadium, sprich 
vor Kundmachung einer Abstim
mung, kein Beschwerderecht 
haben. Zuvor hatte der Staatsge

richtshof bereits die Verfassungs
und Verwaltungsbeschwerde eines 
der 28 Beschwerdeführer abgewie
sen. 

Die Abstimmungsbeschwerde 
war am 2. August 2002 von 28 Per
sonen eingereicht worden. Sie hat
ten geltend gemacht,. dass die 
Abstimmungsfreiheit durch die 
Ankündigung des Fürsten, im Falle 
einer Ablehnung der Initiative nach 
Wien zu ziehen, stark beeinträch
tigt sei. 

Von Regierung zurückgewiesen 
Am 17. September 2002 hat die 

Regierung diese Beschwerde in 
allen Punkten als unzulässig 
zurückgewiesen. Nach Rechtsmei
nung der Regierung könnten 
Anfcchtungsobjekte nur eine 
Abstimmung bzw. ein Abstim

mungsergebnis oder mögliche 
gesetzwidrige Einwirkungen auf 
den Abstimmungsvorgang sein, 
nicht aber die Initiative selbst/Für 
eine Nichtigerklärung der Initiative 
eigne sich die gegenständliche 
Beschwerde hingegen nicht; aus
serdem sei die Beschwerde ver
früht. Ob die gerügten Meinungs
äusserungen des Landesfürsten 
einen Einfluss auf das Abstim
mungsergebnis • haben würden, 
könne im-derzeitigen Verfahrens
stadium zudem in keiner Weise 
überprüft werden, so die Regie
rung. 

VBI: «Abstimmungsfreiheit 
nicht beeinträchtigt» 

Die Beschwerdeführer zogen 
den Regierungsentscheid vor die 
Verwaltungsbeschwerdeinstanz 

(VBI). Mitte November 2002 hat 
jedoch auch die VBI die Beschwer-. 
de abgewiesen. Die VBI erachtete 
weder die Abstiriimungsfreiheit der 
28 Beschwerdeführer noch allge-. 
mein jene des Stimmvolkes «als in  
unzulässiger Wejse beeinträchtigt». 
Die umfassende öffentliche Dis
kussion erlaube eine freie Willens
bildung eines jeden Stimmbürgers 
und damit eine freie Äusserung im 
Rahmen der geheimen Urnenab
stimmung, so die VBI  in ihrer 
Begründung. 

Diesen VBI-Entscheid haben die 
28 Beschwerdeführer schliesslich 
beim Staatsgerichtshof angefoch
ten, der die Beschwerde nun jedoch 
endgültig abgewiesen hat. 

Wir werden in einer der kom
menden Ausgaben näher auf den 
StGH-Entscheid eingehen. 


